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Neueste Nachrichten
Fortschritte in der Iiinerschweiz
fViwe» m A« Gejj/er&egerz'cÄ/ zfe.ç Karows LwzerH

Der Äeg/erMwgsrÄ^ unterbreitet dem Grossen Rat eine Botschaft über
die Toto/rcnAz'o« Gen/ezAogoncAAgesefees. Der Entwurf sieht die
A«szfe7?»z/;zg der bisher beschränkten Gewerbegerichtbarkeit auf den gan-
zen Kanton vor. Auch Streitigkeiten aus dem landwirtschaftlichen und
dem hauswirtschaftlichen Verhältnis werden von nun an von der Gewerbe-
gerichtsbarkeit erfasst werden. Daher wird das Gewerbegericht inskünf-
tig den Namen AzAezAgerz'cÄ/ tragen. In Streitfällen bis zu einem Betrage
von 100 Fr. kann der Präsident in Einzelrichterkompetenz entscheiden,
doch kann er in grundsätzlichen Fällen einen Gerichtsausschuss einberu-
fen. Der Entwurf empfiehlt im Hinblick auf die Zuteilung der Streitfälle
aus dem hauswirtschaftlichen Verhältnis die IT ä A / & « r & e zG zf e rf für das Arbeitsgericht.

Die erste Trzzzz zw ezzzer bcbzzteeÄörzte now O/wivz/zte«

Der Einwohner-Gemeinderat von Sarnen wählte in einer Ersatzwahl
Frau Dr. med. Helene Huser-Burkhart in den Schulrat von Sarnen. Damit
wurde in Obwalden zum erstenmal eine Frau in eine Schulbehörde
gewählt.

Frauenstimmrechl in Aegypten
In Kairo wurde der Text des neuen ägyptischen Wahlgesetzes ver-

öffentlicht. Für alle Aegypter, die älter als 21 Jahre sind, besteht die
Wahlpflicht. Die Trazzezz können von ihrem fakultativen RWz/recfe Ge-
brauch machen; sie müssen sich in diesem Fall in die Wahlregister ein-
tragen lassen. Das Wahlrecht bezieht sich auf die Wahl des Präsidenten
der Republik sowie auf die Volksabstimmungen. Die Nichtausübung der
Wahlpflicht wird mit einem Pfund geahndet. Das vorliegende Wahl-
gesetz soll später durch zwei weitere Gesetze ergänzt werden.

Ablehnung der Frauenslimmrechtsvorlage im Kanton Bern
In der kantonalen Volksabstimmung wurde die Vorlage über die

Abänderung des kantonalen Gemeindegesetzes im Sinne der Gewährung
des /zré.w/te/z'ne« Äz'wzzw- RGA/rec^tes zm zA'e FVßwezz mit 52 929
gegen 62 971 Stimmen nerznor/ezz. Annehmende Mehrheiten ergaben sich
in sechs von den dreissig Amtsbezirken, nämlich in Bern, Biel, Courte-
lary, Delsberg, Moutier und Neuenstadt. Die Stimmbeteiligung betrug
rund 47 Prozent.

Aus der Frühjahrssession der Bundesversammlung
Auf eine Interpellation gab Bundespräsident Feldmann bekannt, dass

der Bericht des Bundesrates über die politischen Rechte der Schweizer-
frauen im Herbst oder gegen Jahresende werde herauskommen können.
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Dzzz"c/z zAr îUz>,fee;z zz/s Z/zzzzs/z-«zz zzzzz/ Mw^er, z/zz*e ez'/o/g-
z'ezcFe 7"zïïzg&ezï m .MwzäÄ/z'gew gezwez'zzzzzïfez'gezz zzzzz/ /zïr-
soz-gez'wcÄeM IFezAezz, z/zz-ezz bzzzzz /zïr z/zzs Frzz^Asu/ze zzzzz/

Z,e/zewszzzz/>e z'sif z/z'e FV#zz wze gesc/zzz//ezz /zïr z/ze Mz'ïzzrFez'ï

zzz z/er Gezwezizz/e. /Ar /»er z/zzs 5ïz'mrarecZ?ï z/zzrc/? z/zzs

Gesefo /zzzzger zzz nez-szzgezz, wäre z/zz/zer zzz'c/zï zzzzr zzzz-

gerec/zï, sozzz/erzz Fzesse zzzzra dcÄzzz/e« z/er z7//gemezzz/zez7

werïvo/Zsife Krzï/ïe zzzzgezzzïïzi /zzssezz. Der Uer/zzsf /zïr z/zzs

Gezzzezzzwesezz wzïrz/e zzm so grösser, /e wez'ïer z/ze IFzzzzz/-

/zzzzg nom Fo/z'zez- zzzzzz fUo/z//zz/>rïssïzzzzï /orïsc/zrezïeif zz«z/

/e vz'e/ges/zz/ïzger z/emezztsprec/zenz/ z/z'e Fzïrsorgezzzz/gzzFezz

z/er Gemezzzz/ezz werz/ezz.

Aus der Botschaft an das Bernervolk zur kantonalen
Abstimmung vom 4. März 1956.

Der Grosse Rat des Kts. Bern.

Von der Kraft, die noch verborgen liegt
Zur Volksabstimmung über das fakultative Frauenstimmrecht in
den bernischen Gemeinden Uowzz/ï Degz'erazzgsrzzïDr. //. DziVremwzz«

Forïsetozzzzg *

Aber es ist zuzugeben, dass es auch in diesem ersten Stadium,, wo
es nur um die Kompetenzerteilung an die Gemeinden geht, sich doch
lohnt, der

// zz zz p ï / r zz g e .'

Frzzzzezzs/zmmrec/U /zz o z/er zzez'zz?

etwas nachzugehen. Was die Wahlfähigkeit der Frauen in die Behörden
anbelangt, wissen wir, dass sie nun bereits in anerkennenswertem Umfang
gesetzlich eingeführt ist, wenn sie auch praktisch noch in vielen Gemein-
den zu wünschen übrig lässt. Sie leidet aber an dem grundsätzlichen
Fehler, dass sie sich auf ganz bestimmte — gesetzlich besonders genannte
Behörden beschränkt. Man rechtfertigt dies damit, dass man sagt, die
Mitarbeit der Frau eigne sich eben hauptsächlich für die Schule, das

Fürsorge- und Vormundschaftswesen, während andere Gebiete der Frau
ferner lägen. Man trennt so die Gemeindeangelegenheiten durch einen
senkrechten Strich : rechts das Gebiet der Männer, links dasjenige, wo die
Frauen auch mithelfen können. Aber dieser Strich ist falsch gezogen;
* Siehe „Staatsbürgerin" No. 2, 1956
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